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§ 15 EKHG Haftungshochstbetrage.

EKHG - Eisenbahn- und Kraftfahrzeughaftpflichtgesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 20.01.2022

1. (1)Die in diesem Bundesgesetz festgesetzte Haftung fur Tétung und Verletzung von Menschen ist der Hohe nach
mit

1. 1.einem Kapitalsbetrag von 2 130 000 Euro oder

2. 2.einem jahrlichen Rentenbetrag von 140 000 Euro

fir den einzelnen Verletzten begrenzt.

2. (2)Treffen Schaden, die mit einem Kapitalsbetrag abzufinden sind, mit Schaden zusammen, fur die eine Rente zu
gewahren ist, so kirzt sich der im Abs. 1 fUr die Rente festgesetzte Hochstbetrag um den Hundertsatz, den der zu
leistende Kapitalsbetrag vom Kapitalshéchstbetrag ausmacht.

3. (3)Im Falle der Tétung oder der Verletzung mehrerer Menschen durch dasselbe Ereignis haftet der Halter eines
Kraftfahrzeugs insgesamt nur bis zu den im folgenden genannten Hochstbetragen. Hierbei bleiben hinsichtlich
der einzelnen Verletzten die in Abs. 1 genannten Hochstbetrige unberiihrt. Ubersteigen die mehreren Menschen
zu leistenden Ersatze die nachstehenden Hochstbetrage, so verringern sich die einzelnen Ersatze in dem
Verhdltnis, in dem ihr Gesamtbetrag zum Hdéchstbetrag steht. Die Gesamthdchstbetrage sind:

1. 1.fur den Halter eines jeden Kraftfahrzeugs 6 450 000 Euro;

2. 2.fur den Halter eines Omnibusses mit nicht mehr als 19 Platzen (Sitz- und Stehplatzen) auBer dem
Lenkerplatz sowie fUr den Halter eines Lastkraftwagens mit mehr als acht, jedoch nicht mehr als 19 Platzen
auBer dem Lenkerplatz Uberdies 7 790 000 Euro bezlglich der beférderten Menschen, fir den Halter eines
Omnibusses und den Halter eines Lastkraftwagens mit mehr als 19 Platzen auBer dem Lenkerplatz fur je
weitere angefangene finf Platze Uberdies je 3 900 000 Euro bezliglich der beférderten Menschen;

3. 3.fur den Halter eines Kraftfahrzeugs, mit dem gefahrliche Giiter gemal3 den in§ 2 Z 1 des
Gefahrgutbeférderungsgesetzes, BGBI. | Nr. 145/1998, in der jeweils geltenden Fassung angefuhrten
Vorschriften beférdert werden und das gemafR diesen Vorschriften zu kennzeichnen ist, Gberdies
9 120 000 Euro fur Schaden infolge der gefahrlichen Beschaffenheit des Gutes.

In Kraft seit 01.04.2022 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/ekhg/paragraf/2
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1998_145_1/1998_145_1.pdf
file:///

	§ 15 EKHG Haftungshöchstbeträge.
	EKHG - Eisenbahn- und Kraftfahrzeughaftpflichtgesetz


